
Satzung  
vom 01.02.2017  

 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren  

für die Benutzung der Kindertagesstätte der Gemeinde Weilersbach  
 
Auf Grund von Artikel 8 Abs. 1 KAG erlässt die Gemeinde Weilersbach 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Kindertagesstätte der Gemeinde Weilersbach vom 
16.08.2016: 
 

Artikel 1 
 
§ 9 erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 

§ 9 
Gebührensätze Kinderkrippe 

 
Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben: 
 
Tägliche Regelbuchung    Benutzungsgebühr Krippenkinder 
an 5 Tagen in der Woche:    6 Monate - 3 Jahre: 
 
3 – 4 Stunden      163,-- € 
4 – 5 Stunden      180,-- € 
5 – 6 Stunden      197,-- € 
6 – 7 Stunden      214,-- € 
7 – 8 Stunden      231,-- € 
8 – 9 Stunden      248,-- € 
8 – 10 Stunden     265,-- € 
 
 

Artikel 2 
 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Weilersbach, 01.02.2017 
 
 
      ________________________ 
      Gerhard Amon 
      Erster Bürgermeister 
  
 
 


